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Rote und gelbe Gebiete sind ab sofort aufgehoben — Die Diingeverordnung

gilt weiterhin

Fur alle Flachen gelten jetzt die ,,ublichen“ Regelungen der Diingeverordnung. Die zusatz-
lichen Auflagen und Erleichterungen in den roten und gelben Gebieten sind aufgehoben.
Auch die Erleichterungen fur bayerische Betriebe, die durch die AVDiiV ermdglicht wur-
den, enden. Alle Betriebe sind dennoch angehalten, zusatzlich zu den rechtlichen Min-
destvorgaben weiterhin die erforderlichen MaBRnahmen zum bestmoglichen Schutz des
ortlichen Grund- und Oberflachenwassers umzusetzen! Denn die Ziele der Nitratrichtlinie
und der Wasserrahmenrichtlinie miissen auch unabhangig von der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts erreicht werden.
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Die bundesrechtliche Ermachtigungsgrundlage flr die Bayerische Ausflhrungsverordnung, §
13a Abs. 1 DUV, gentige mangels hinreichender Regelungsdichte nicht den verfassungsrechtli-
chen Anforderungen des Grundrechts auf Eigentum und der Berufsfreiheit. Aus § 13a Abs. 1
DUV ergebe sich nicht mit hinreichender Bestimmtheit, welche Gebiete als belastet auszuweisen
seien und infolgedessen verscharften Dungebeschrankungen unterliegen. Die Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV
GeA 2022) reiche dafur nicht aus, weil sie allein Behdrden binde und keine Aufdenwirkung habe.
Die grundlegenden Vorgaben fur die Gebietsausweisung, die den Umfang der auszuweisenden
Gebiete maldgeblich beeinflussen, mussten in einer Rechtsnorm mit Aulenwirkung geregelt wer-
den. Dazu gehoérten insbesondere die Anforderungen an die Messstellendichte, die Art des flr
die Abgrenzung von unbelasteten und belasteten Gebieten anzuwendenden Verfahrens und die
Frage, ob und in welchem Malde Flachen im Randbereich einbezogen werden, so das Bundes-
verwaltungsgericht.

Aus der Entscheidung resultiert, dass § 1 und § 2 der Bayerischen Ausfuhrungsverordnung zur
Dingeverordnung (AVDUV) samt Anlagen und damit die aktuelle Ausweisung der roten und gel-
ben Gebiete aufgehoben sind.

Das Verfahren zur Neuausweisung der roten und gelben Gebiete wird gestoppt. Der Bund ist
gefordert, neue Rechtsgrundlagen fir die Neuausweisung zu schaffen.

Die zusatzlichen MalRnahmen in roten und gelben Gebieten, die im Landesrecht (§§ 1 und 2 der
AVDUGUV) und Bundesrecht (§ 13a Abs. 2 DuV) festgesetzt wurden, gelten ab sofort und bis zur
Schaffung der erforderlichen Rechtsgrundlage durch den Bund nicht mehr. Alle tibrigen Vorga-
ben der DUV gelten weiterhin! Auch sind weiterhin alle Vorgaben des Forderrechts zur
Diingung einzuhalten.
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Was bedeutet das konkret fiir die bayerischen Betriebe, die bisher rote Flachen bewirt-
schafteten?

Die Reduzierung der Gesamtsumme des ermittelten Stickstoffdingebedarfs im Betriebsdurchschnitt der
roten Flachen um 20 % entfallt im kommenden Dingejahr (DJ) 2025/2026. Alle Haupt- und Zweitfriichte
dirfen in der kommenden Diingesaison nach Bedarf gemaf DiUV gedingt werden.

Die Grenze 170 kg Gesamt-N/ha und Jahr aus organischen und organisch-mineralischen Dingemitteln
schlagbezogen entfallt im kommenden DJ 2025/2026. Aber Vorsicht: Die Grenze 170 kg Gesamt-N/ha
und Jahr (Kalenderjahr) betriebsbezogen bleibt gemaR DuV bestehen.

Mit Stichtag 24. Oktober 2025 gelten ausschlieRlich die Sperrfristen und Sperrfristverschiebungen fiir
nicht rote Flachen:

e Sperrfrist auf Grunland und mehrjahrigen Feldfutterbau (Aussaat bis 15. Mai) von 01.11. — 31.01.
bzw. abweichend fir die aufgeflihrten Landkreise mit Verschiebung gemaR nachfolgender Tabelle:

Zwei Wochen Oberpfalz (gesamt), Oberfranken (gesamt), Unterfranken (gesamt), Lkr. Altot-
(15.11. bis einschl. 14.02.) ting, Lkr. Dachau, Lkr. Ebersberg, Lkr. Eichstatt, Lkr. Erding, Lkr. Freising, Lkr.
Flrstenfeldbruck, Stadt Ingolstadt, Lkr. Mihldorf a. Inn, Lkr. Neuburg-Schro-
benhausen, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm, Lkr. Freyung-Grafenau, Lkr. Kelheim,
Stadt Landshut, Lkr. Landshut, Stadt Passau, Lkr. Passau, Lkr. Regen, Stadt Er-
langen, Lkr. Erlangen-Hochstadt, Stadt Firth, Lkr. Firth, Lkr. Neustadt a. d.
Aisch-Bad Windsheim, Stadt Nirnberg, Lkr. Roth, Stadt Schwabach, Lkr. Wei-
Renburg-Gunzenhausen, Lkr. Lindau (Bodensee)

Vier Wochen Lkr. Berchtesgadener Land, Lkr. Bad Tolz-Wolfratshausen, Lkr. Garmisch-Par-
(29.11. bis einschl. 28.02.) tenkirchen, Lkr. Landsberg a. Lech, Lkr. Miesbach, Stadt Minchen, Lkr. Miin-
chen, Stadt Rosenheim, Lkr. Rosenheim, Lkr. Starnberg, Lkr. Traunstein, Lkr.
Weilheim-Schongau, Stadt Ansbach, Lkr. Ansbach, Lkr. Nirnberger Land, Stadt
Augsburg, Lkr. Augsburg, Lkr. Aichach-Friedberg, Lkr. Dillingen a. d. Donau, Lkr.
Donau-Ries, Lkr. Glnzburg, Stadt Kaufbeuren, Stadt Kempten (Allgdu), Stadt
Memmingen, Lkr. Neu-Ulm, Lkr. Ostallgdu, Lkr. Unterallgdu, Lkr. Oberallgau

e Sperrfrist bei Festmist von Huf- und Klauentieren und Kompost von 01.12. — 15.01.

Zusatzlich gibt es Einschrankungen der Stickstoffdingung, die fur Herbst 2025 relevant sind. Auf Griin-
land und Ackerland mit mehrjahrigem Feldfutterbau durfen im Zeitraum von 1. September bis Sperrfrist-
beginn maximal 80 kg N je Hektar aus flissigen organischen Dingemitteln ausgebracht werden (anstatt
60 kg N/ha). Die Einschrankung bei der Dingung Gber Festmist von Huf- und Klauentieren oder Kom-
poste bei Zwischenfriichten ohne Futternutzung auf nicht mehr als 120 kg N/ha entfallt.

Weiter gibt es zusatzliche Einschrankungen der Stickstoffdlingung, die fir Sommer/Herbst 2026 (auf-
grund der Ackersperrfrist seit 01.10.2025) relevant sind. So entfallt das Verbot der N-Diingung zu Win-
tergerste, ebenso das Verbot der N-Diingung zu Winterraps im Herbst, wenn der verfliigbare Boden-
stickstoffgehalt mehr als 45 kg N je Hektar betragt. Weiter diirfen Zwischenfriichte auch ohne Futternut-
zung gedingt werden.

Sommerungen durfen im Frahjahr 2026 mit Dungemitteln mit einem wesentlichen Gehalt an Stickstoff
gedingt werden, auch wenn im Herbst des Vorjahres keine Zwischenfrucht angebaut wurde. Aber Vor-
sicht: Unabhéngig davon sind alle GAB- und GLOZ-Vorgaben aus dem Férderrecht einzuhalten, z.B.
die Vorgabe GLOZ 6, wonach eine Bodenbedeckung im Umfang von mindestens 80 Prozent einzuhal-
ten ist.
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Die verpflichtende Nmin-Untersuchung entfallt, es kénnen die verdéffentlichten Nmin-Werte oder die Npin-
Simulation fir die Dingeplanung des DJ 2025/2026 verwendet werden. Eine Nnin- oder EUF-Untersu-
chung bzw. die Simulation sind aber grundsatzlich sinnvoll und zu empfehlen.

Weiter entfallt die verpflichtende Wirtschaftsdiingeruntersuchung oder alternative Berechnung tber das
LfL-Lagerraumprogramm, ist aber weiterhin sinnvoll.

Was bedeutet das konkret fiir die bayerischen Betriebe, die bisher gelbe Flachen bewirt-
schafteten?

Sommerungen dirfen im Frihjahr 2026 mit Dingemitteln mit einem wesentlichen Gehalt an Phosphat gediingt
werden, auch wenn im Herbst des Vorjahres keine Zwischenfrucht angebaut wurde oder Stoppelbrache einer Ge-
treidevorfrucht stehen blieb. Aber Vorsicht: Auch hiervon unabhéngig sind alle GAB- und GLOZ-Vorgaben aus
dem Férderrecht ein zuhalten, z.B. die Vorgabe GLOZ 6, wonach eine Bodenbedeckung im Umfang von mindes-
tens 80 Prozent einzuhalten ist.

Die erweiterten Gewasserabstande zu Oberflachengewassern entfallen mit Stichtag 24. Oktober 2025. Die Ge-
wasserabstande der DUV und die Gewasserabstédnde aus anderen Rechtsbereichen gelten weiterhin, z.B. nach
GAPKomV von 3 Metern.

Alle Betriebe sind angehalten zusatzlich zu den rechtlichen Mindestvorgaben weiterhin die erfor-
derlichen MaBnahmen zum bestmoglichen Schutz des ortlichen Grund- und Oberflachenwassers
umzusetzen!

Was bedeutet das Urteil fiir Landwirte, die bisher von den Erleichterungen der AVDiV
profitiert haben?

Die Erleichterungen bei den Aufzeichnungspflichten nach § 3 AVDUV enden mit deren aul3er Kraft tre-
ten zum 31.12.2025. Ab dem 01.01.2026 gelten die Regelungen fur die Aufzeichnungspflichten der
DUV, Ausnahmen von der Aufzeichnungspflicht gelten dann nur noch fir Betriebe,

e die abziglich von Flachen nach § 10 Absatz 3 Nummer 1 und 2 DGV weniger als 15 Hektar landwirt-
schaftlich genutzte Flache (LF) bewirtschaften

¢ und zugleich héchstens auf 2 Hektar Gemiuise, Hopfen, Wein oder Erdbeeren anbauen

¢ und zugleich einen jahrlichen Nahrstoffanfall aus Wirtschaftsdiingern tierischer Herkunft von nicht
mehr als 750 kg Stickstoff je Betrieb aufweisen

¢ und keine aulierhalb des Betriebes anfallenden Wirtschaftsdlinger sowie organischen und orga-
nisch-mineralischen Dungemittel, bei denen es sich um Garrickstande aus dem Betrieb einer Bio-
gasanlage handelt, ibernehmen und aufbringen.

Ebenso enden die Erleichterungen fir die Mindestlagerkapazitaten nach § 3 AVDUV mit Ablauf des
31.12.2025. Fir Betriebe, die keine Flachen in den ehemals roten oder gelben Gebieten haben und we-
niger als 20 % ihrer Flachen in Wasserschutzgebieten liegen und die bei Rinderhaltung gréfRer 3 GV/ha
im Betrieb, wenn sie Uber ausreichend eigene Grlinland- oder Dauergrinlandflachen fiir die ordnungs-
gemale Aufbringung der anfallenden fliissigen Wirtschaftsdiinger verfiigen, galt auf Grund der Ausnah-
meregelung in der AVDUV eine Mindestlagerkapazitat von 6 Monaten. Nach den Vorgaben der DuV
sind ab dem 01.01.2026 nun ausnahmslos bis zu 9 Monate Mindestlagerkapazitat vorgeschrieben.
Die genaue Berechnung kann Uber das LfL-Lagerraumprogramm oder den LfL-Biogasrechner (bei Zeile
13 ,Betrieb mit Erleichterungen® ist in den Programmen immer ,Nein“ anzugeben) erfolgen.
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	Rote und gelbe Gebiete sind ab sofort aufgehoben – Die Düngeverordnung gilt weiterhin
	Für alle Flächen gelten jetzt die „üblichen“ Regelungen der Düngeverordnung. Die zusätzlichen Auflagen und Erleichterungen in den roten und gelben Gebieten sind aufgehoben. Auch die Erleichterungen für bayerische Betriebe, die durch die AVDüV ermöglicht wurden, enden. Alle Betriebe sind dennoch angehalten, zusätzlich zu den rechtlichen Mindestvorgaben weiterhin die erforderlichen Maßnahmen zum bestmöglichen Schutz des örtlichen Grund- und Oberflächenwassers umzusetzen! Denn die Ziele der Nitratrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie müssen auch unabhängig von der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts erreicht werden.


